Beweiserhebung bei “offenkundigen Tatsachen”     (Stand: 01.11.98/M14d)





Bei Strafverfahren wegen Volksverhetzung werden Beweisanträge hinsichtlich historischer Geschehnisse regelmäßig nach § 244 Abs. 3 Satz 2 StPO abgelehnt:





“Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit überflüssig ist, ... “





§ 130 Abs. 3 StGB (Volksverhetzung) lautet:





“Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 220a Abs. 1 StGB bezeichneten Art (Anm. des Verf.: gemeint ist Völkermord) in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.”





Somit wird es dem Angeklagten verwehrt, die Beweisführung  zu versuchen, daß er nicht leugnet oder verharmlost, sondern die Wahrheit sagt.





Die Ablehnung wegen Offenkundigkeit ist aber bei sog. präsenten Beweismitteln nach § 245 Abs. 2 S. 2 StPO nicht möglich:





“Im übrigen darf er nur abgelehnt werden, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, schon erwiesen oder offenkundig ist, ...”





Hierzu aus einem Kommentar zur StPO (Kleinknecht/Meyer-Goßner, 43. Aufl. 1997), § 245 Rdn. 23:





Anders als bei § 244 Abs. 3 Satz 2 StPO ist aber die Offenkundigkeit des Gegenteils der behaupteten Beweistatsache kein zulässiger Ablehnungsgrund (LR-Gollwitzer 69). Durch §§ 220, 245 Abs. 2 StPO soll den Prozeßbeteiligten gerade Gelegenheit gegeben werden, das Gegenteil der vom Gericht für offenkundig gehaltenen Tatsache zu beweisen (vgl. BT-Drucks. 8/976 S. 53).





Folgerungen:


Bei derartigen Prozessen muß sich der Beweisantrag auf ein präsentes Beweismittel beziehen.


Der z.B. Sachverständige muß, um als präsentes Beweismittel i.S.d. § 245 StPO zu gelten, gemäß § 38 StPO vom Angeklagten mittels eines Gerichtsvollziehers unmittelbar geladen werden.


Nach § 245 Abs. 2 Satz 1 StPO ist ein Beweisantrag zu stellen.


Gemäß § 222 Abs. 2 StPO hat der Angeklagte die unmittelbar geladenen Zeugen bzw. Sachverständigen rechtzeitig dem Gericht und der Staatsanwaltschaft namhaft zu machen und deren Wohn- und Aufenthaltsort anzugeben; ein Verstoß hiergegen kann jedoch lediglich zu einer Aussetzung der Hauptverhandlung gem. § 246 Abs. 2 StPO führen.


Wird der Beweisantrag trotzdem vom Gericht abgelehnt, liegt ein Revisionsgrund vor.


Zwar wird eine Anrufung des Gerichts gem. § 238 Abs. 2 StPO für die Erhebung der Revisionsrüge ebenso wie eine Gegenvorstellung nicht vorausgesetzt (LR-Gollwitzer § 245 Rdn. 87, SK-Schlüchter § 245 Rdn. 45), sollte jedoch trotzdem vorsorglich durchgeführt werden, um spätere Winkelzüge zu erschweren.
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